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Vorstellung



 JAEB digital
• Newsletter
• Umfragetool
• Webseite

Veranstaltungen
• Genderklischees und 

geschlechtliche Vielfalt
• Corona & Kinderbetreuung

Unterstützung von Eltern
• Veedelspaten
• Kita zu Pandemiezeiten
• Unlautere Erhebung von 

Zusatzgebühren

Kontakt zur Stadt
• Jugendhilfeausschuss (JHA)
• Kinderfreundliche Kommune

Vernetzung
• Landeselternbeirat NRW (LEB)
• JAEBs NRW

Themenschwerpunkte 2020/2021



Das KiBiz - Eckpunkte

Was hat sich für Eltern geändert?

• Die letzten beiden KiTa-Jahre vor der Einschulung sind beitragsfrei

• Die maximale Anzahl von Schließtagen soll 20 und darf 27 Tage nicht 
überschreiten

• Flexible Verteilung des Buchungsumfangs (25, 35 ,45 Stunden) auf die 
einzelnen Wochentage



Das KiBiz - Gebühren

Diese Gelder dürfen verlangt werden:

• Kommunale Beträge nach Einkommen gestaffelt (an die Stadt Köln)

• Entgelt für Mahlzeiten (max. 130 €)

• Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen Gebühren vom KiTa – Träger 
erhoben werden!!! (Dies gilt auch für Beiträge für Ausflüge, Materialkosten, 
Aufnahmegebühren, längere Öffnungszeiten usw.)

-> Gilt für alle KiTas (öffentlich, privat, betriebsnah) 

-> Ausnahme: Elterninitiativen



Festkomitee oder Möglichkeiten 
der Mitbestimmung?

• Die Elternversammlung

• Der Elternbeirat

• Der Rat der 
Kindertageseinrichtung

Möglichkeiten der Mitwirkung



Die Elternversammlung

 Allgemeines

• Wird gebildet durch die Eltern besuchender Kinder der Einrichtung

• Muss mindestens 1 x  im Kindergartenjahr durch den Träger einberufen 
werden (oder öfter, wenn mindestens 1/3 der Eltern oder in besonders 
begründeten Fällen der Elternbeirat dies fordert)

• Muss spätestens bis zum 10. Oktober stattgefunden haben 

„Die Eltern der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden die Elternversammlung. Diese wird 
mindestens einmal im Kindergartenjahr von dem Träger der Kindertageseinrichtung bis 
spätestens 10. Oktober einberufen.“ Quelle: KiBiz §10 Satz 2



Elternversammlung - Informationen des Trägers

Der Träger Informiert die Eltern über

• Personelle Veränderungen

• Pädagogische und konzeptionelle Angelegenheiten

• Die angebotenen Öffnungs- und Betreuungszeiten



Wahl des Elternbeirats

Der Elternbeirat wird durch die Elternversammlung gewählt

• Vor Corona meist in Präsenz-Elternabenden pro KiTa-Gruppe

• auch per Briefwahl oder Online Videokonferenz möglich

• Pro Kind haben Eltern eine Stimme



Der Elternbeirat

Positionen, die vergeben werden sollten

• Vorstand

• Stellvertretung

• Kontakt zum JAEB  / Teilnahme an der Vollversammlung aller Kölner 
Elternbeiräte



Der Elternbeirat

Der Elternbeirat vertritt die Interessen

• Der Elternschaft

• Der Kinder (insbesondere mit oder mit drohender Behinderung)  

gegenüber dem Träger und der Leitung der Einrichtung.

 Sein Mandat endet erst mit der Wahl des neuen 
Elternbeirats



Rechte des Elternbeirates

Informations- & Anhörungsrecht

• rechtzeitig und umfassend über wesentliche Entscheidungen

• pädagogische Konzeption der Einrichtung

• personelle Besetzung

• Räumliche oder sachliche Ausstattung

• Hausordnung, Öffnungszeiten, Tägerwechsel, Aufnahmekriterien

Gestaltungshinweise hat der Träger angemessen zu 
berücksichtigen.



Rechte des Elternbeirates

NICHT OHNE den Elternbeirat

Entscheidungen, die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen 
grundsätzlich der Zustimmung durch den Elternbeirat.

 Hierzu zählen

• Planung und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern

• Verpflegung in der Einrichtung (soweit es sich dabei nicht nur um 
geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher 
Teuerungsraten handelt (ca. 1,5%))



Aufgaben

• die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit

• die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung

• Die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die 
Einrichtung.

Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich

Rat der Kita



Praktische Tipps - Elternmitwirkung

Regelt die Zusammenarbeit zwischen KiTa und Elternbeirat 
frühzeitig (z.B. über eine Geschäftsordnung)

• In der Geschäftsordnung sollten wichtige Dinge wie Zusammensetzung und 
Kompetenzen der Gremien klar und transparent geregelt sein.

• Die Geschäftsordnung ist im Einvernehmen zwischen Träger und 
Elternbeirat zu gestalten. Jeder Elternbeirat hat theoretisch jedes Jahr aufs 
neue die Möglichkeit, an den Inhalten mitzuwirken und diese zu verändern. 
Standard Geschäftsordnungen der Träger müssen nicht akzeptiert werden.

• Eine gute  Geschäftsordnung kann von Jahr zu Jahr einfach weitergeführt 
werden. Nur wenn eine Regelung enthalten sein sollte, die Eure Arbeit 
behindert, solltet ihr auf Änderungen hinwirken.



Praktische Tipps - Elternmitwirkung

Arbeit des Elternbeirates

 Haltet eure Sitzungen als Elternbeirat ab. Ihr entscheidet wann, wo und mit 
wem Ihr euch trefft

 Ihr entscheidet als Elternbeirat, ob Probleme/Vorschläge von Eltern 
Einzelfälle oder generelle Themen der Einrichtung sind

 Informiert euch über die pädagogische Konzeption oder das 
Qualitätsmanagement in der KiTa

 Führt Protokoll über Eure Sitzungen



Praktische Tipps - Elternmitwirkung

• Informiert die KiTa-Leitung über die Ergebnisse der Elternbeiratssitzungen 
und ladet sie bei Bedarf ein.

• Informiert die Eltern Eurer Kita über den Elternbeirat und seine Arbeit

• Haltet Kontakt zum Jugendamtselternbeirat

• Tauscht euch mit anderen Elternvertretungen aus



Praktische Tipps - Elternmitwirkung

• Was ist, wenn es in der Zusammenarbeit hapert?

• Im KiBiz gibt es keine Sanktionen, wenn Leitung oder Träger die Eltern nicht 
beteiligt

• Neben der Leitung gibt es aber auch noch den Träger oder das Jugendamt, 
an das Ihr euch wenden könnt. 

• Es ist derzeit Kita-abhängig, ob und in welcher Form die Eltern beteiligt 
werden



Links  für weiterführende Informationen

JAEB Köln

• KiTa Elternbeirat: Aufgaben und Rechte  + Gremien 
https://jaeb.koeln/2020/09/19/kita-elternbeirat-aufgaben-rechte-gremien-
ueberblick/

• Neues KiBiz https://jaeb.koeln/2020/08/29/neues-kibiz-kita-gesetz-in-
kraft/

LEB NRW

• Handbuch für Elternbeiräte https://www.lebnrw.de/download/



? Fragen und Anregungen 

Euer JAEB Köln



Kontakt 
zu uns

E – Mail: 
info@jaeb.koeln

Webseite: 
https://jaeb.koeln


